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A. Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 
I S. 1802) geändert 

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802) geändert  

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert  

• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBI. 2694) geändert 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2020 (BGBI. I S. 2873) geändert 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes V vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306) geändert 

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 
1554), zuletzt geändert durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert 

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306) geändert  

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. 
S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2021(GVBI. 
S. 66) 

• Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 10. April 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert 
durch § 54 des Gesetzes vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283, 295)  

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) vom 14. 
Juli 2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG-) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

• Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 
578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. September 2018 (GVBI. S. 272)  

• Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 01. August 1977 (GVBl. S. 
273), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 
287) 

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBI. S. 
159), zuletzt geändert durch § 32 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBI. 
S. 719) 
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• Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz vom 25. Juli 2005, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2021 (BGBI. I S. 540) 

• Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 
728) 
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B. Inhalte 

1. Bestandteile der Planung 

• Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 

• die Planurkunde und  

• die textlichen Festsetzungen 

 

• Beigefügt ist eine Begründung gem. § 2a BauGB  

 

2. Verbindlichkeit 

• Die zeichnerischen Festsetzungen der Planurkunde sind für die Übertragung in 
die Wirklichkeit verbindlich. 

• Soweit in der Planurkunde keine Maße angegeben sind, sollen diese - ausge-
hend von einer möglichen Ablesegenauigkeit von 1,0 mm - abgegriffen werden. 
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C. Festsetzungen 

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Die Textlichen Festsetzungen des Stammplanes sowie der bisherigen Änderungen 
bleiben von der vorliegenden 4. Änderung unberührt und gelten künftig analog zu 
den in der 4. Änderung festgesetzten Flächen. 

2. Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches (gem. § 9 Abs. 7 BauGB) 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der 4. Änderung werden durch 
eine unterbrochene schwarze Linie festgelegt. 
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D. Hinweise  

1. Festsetzungen und Hinweise aus dem Stammplan (1996) 
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2. Hinweise für die Planung und Realisierung der Bebauung 

• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 
(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei allen 
Bodenarbeiten sind die Vorgaben nach § 202 BauGB zu beachten. 

• Treten bei Bauarbeiten Indizien für Bergbau auf, wird die Einbeziehung eines Bau-
grundberaters bzw. Geotechnikers zu eine objektbezogenen Baugrunduntersu-
chung empfohlen. 

• Bei Neubauvorhaben oder größeren An- und Umbauten (insbesondere mit Lastän-
derung) wird grundsätzlich empfohlen, eine objektbezogene Baugrunduntersu-
chung durchzuführen 

• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 
zu beachten. 

• Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser im Gebäude sind die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie § 17 VI TrinkwV zu beachten. 
Für eine Brauchwassernutzung im Gebäude besteht eine Anzeigepflicht beim Ge-
sundheitsamt. 

• Es liegen keine konkreten Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Bei Bo-
deneingriffen können bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage tre-
ten, die fachgerecht untersucht werden müssen, bevor sie ggf. bei den weiteren 
Bauarbeiten beeinträchtigt/zerstört werden. Der Bauherr ist verpflichtet, den Be-
ginn von Erdarbeiten mit der Direktion Landesarchäologie (Tel. 0261-6675 3032, 
Mail erdgeschichte@ gdke.rlp.de) zwei Wochen vorher abzustimmen. Auf die An-
zeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht nach §§ 16-21 DSchG RLP wird hin-
gewiesen. Unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen bislang 
verborgene archäologische Denkmäler vermutet werden, sind ordnungswidrig und 
können mit einer Geldbuße von bis zu  125.000 € geahndet werden. 

• Es liegen keine Daten zum Radonpotenzial vor.  

3. Hinweise zu möglichen Kampfmitteln   

Aus Sicht des Planungsgebers können Funde von Kampfmittel nicht ausgeschlos-
sen werden. Erdarbeiten sollen daher mit entsprechender Vorsicht durchgeführt 
werden. Bei Verdacht auf Kampfmittel ist daher sofort die örtliche Ordnungsbe-
hörde zu verständigen. Eine präventive Absuche kann auf Kosten des Bauherren 
durch eine Fachfirma erfolgen. Eine Liste der in Frage kommenden Firmen ist er-
hältlich beim Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, Leit- und Koordinierungs-
stelle, Postfach 320125, 56044 Koblenz Rübenach, Tel. 02606/961114. 
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4. Hinweise zu vorhandenen Leitungen 

Die Fläche der einzutragenden Grunddienstbarkeit (Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht) zu Gunsten der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG u. d. Verbands-
gemeindewerke Dierdorf darf weder überbaut, noch bepflanzt werden.  
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E.  Anerkennungsvermerk 

Anerkannt: 
 

Stadt Dierdorf 
Thomas Vis 

Stadtbürgermeister  
 
 
 
 
 

........................................................... 
Dierdorf, ....................... 
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A. Übergeordnete Planungsvorgaben 

Flächennutzungsplan 

Das Bebauungsplangebiet liegt nordöstlich der Ortslage von Wienau und ist umge-
ben von Gewerbeflächen und landwirtschaftlichen Flächen. Das Plangebiet wird der-
zeit als „gewerbliche Baufläche“ und „sonstige überörtliche und örtliche Hauptver-
kehrs-/Verkehrsstraße“ dargestellt. Bei Verfahren nach § 13a BauGB ist es nicht 
erforderlich, dass diese aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein müssen. Nach 
Abs. 2 Nr. 2 kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungs-
plans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 
darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichti-
gung anzupassen. Im vorliegenden Fall ist keine Beeinträchtigung der geordneten 
städtebaulichen Entwicklung zu erwarten. Der Flächennutzungsplan ist im Rahmen 
einer Berichtigung nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB anzupassen. 

 

 
Abb.  1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der VG Dierdorf 
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Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Bebauungsplanänderung  (VG Dierdorf)  
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Regionaler Raumordnungsplan 

Im Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald wird für das Plangebiet 
„Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe“ dargestellt.  

 

 
Abb. 3: Auszug aus dem regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald aus dem Jahr 2017 

 

Schutzgebiete 

Schutzgebiete oder naturschutzfachlich relevante Flächen sind von der Planung nicht 
betroffen 
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B. Planungsanlass/Planungsziele/städtebauliches Erfordernis gem. § 1 
Abs. 3 BauGB 

 

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich der Ortslage von Wienau und umfasst die 
Flurstücke 9/2, 9/10,  9/11 (tw.), 9/18 (tw.), 10/2 (tw.), 10/7 (tw.), 10/13 (tw.), 
10/14 (tw.), 78/2, 78/4, 78/5, 78/9 (tw.) Flur 9, Gemarkung Wienau. 

Der Geltungsbereich der Änderung hat eine Gesamtgröße von rund 3152 m². Bau-
planungsrechtlich befindet sich das Plangebiet im beplanten Innenbereich (§30 
BauGB) und soll nach §13a BauGB im beschleunigten Verfahren geändert werden. 
Es werden weder Nutzungen oder Vorhaben zugelassen, die eine Umweltverträglich-
keitsprüfung erfordern (siehe nachfolgende Seite), noch sind Erhaltungsziele oder 
Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten betroffen. Ebenso besteht keine Pflicht zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Eingriffe, die auf Grund der Änderung 
des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten somit gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB als 
im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt und 
zulässig. Ungeachtet dessen ergeben sich durch die Änderung des Bebauungsplanes 
keine zusätzlichen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft. Während ein ca. 573 
m² großer, ehemals als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesener Bereich als Gewer-
begebiet festgesetzt wird, werden ca.  514 m² ehemalig als Gewerbegebiet ausge-
wiesene Fläche als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Der Versieglungsgrad einer 
Gewerbefläche bleibt mit 80 % unter der einer Straße, die annähernd vollständig 
versiegelt wird. Die Art der zulässigen Gewerbenutzung einschließlich der Vorgaben 
zu den unterschiedlichen Ordnungsbereichen bleibt von der Änderung unberührt. 

Im Bereich des Plangebiets befinden sich Verkehrsflächen sowie verkehrsbegleitende 
Grünflächen und Intensivgrünland.  

Das östlich der im Rahmen der 4. Änderung geplanten Wendeanlage ansässige Un-
ternehmen plant eine Erweiterung in westliche Richtung und die Errichtung eines Park-
platzes. Damit kann die Verkehrsfläche verkürzt und die erforderliche Wendeanlage 
verlagert werden. Der nicht mehr erforderliche Teil der Verkehrsfläche aus der 1. 
Änderung wird als Gewerbefläche festgesetzt. Zudem wird eine vormals Richtung 
Norden vorgesehene Wirtschaftswegeverbindung ebenfalls als Gewerbefläche fest-
gesetzt. Die Baugrenzen werden an die Lage der neuen Wendeanlage angepasst.  

Art der Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung ist für die Ordnungsbereiche 3c und d ein Gewerbe-
gebiet (GE) nach § 8 BauNVO festgesetzt.  

Als Art der Betriebe und Anlagen sind im Ordnungsbereich 3c gem. Stammplan „(…) 
Betriebe und Anlagen wie Maschinenfabriken, Härtereien, Pressereien, Zimmereien, 
Autobusunternehmen, Brotfabriken, Mühlen für Nahrungs- und Futtermittel und Be-
triebe mit gleichartiger Emissionstätigkeit zulässig (…) (§1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO).“ 
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Als Art der Betriebe und Anlagen sind im Ordnungsbereich 3d gem. Stammplan „(…) 
Betriebe und Anlagen wie Speditionen, Emaillieranlagen, Schwermaschinenbau, 
Stab- oder Drahtziehereien, Anlagen zum Abfüllen und Verpacken von Glasflaschen 
zur fabrikmäßigen Nahrungsmittelverarbeitung, zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, 
Schrauben, zum Brennen keramischer Erzeugnisse und Betriebe mit gleichartiger 
Emissionstätigkeit zulässig (…) (§1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO).“ 

 Maß der Nutzung 

Als Maß der der baulichen Nutzung ist in den Ordnungsbereichen 3c und 3d eine  
Baumassenzahl von maximal 8,0 festgesetzt.  

UVP-Vorprüfung 

Gemäß Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1) LUVPG (UVPG Rheinland-Pfalz) muss nach 
Nr. 3.5 für den Bau öffentlicher Straßen eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
(s. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG) durchgeführt werden, um die UVP-Pflicht zu prüfen.  

Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn 
das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungs-
entscheidung zu berücksichtigen wären. 

Die vorliegende Planung beabsichtigt die Verlegung des Wendehammers um ca. 
60 m nach Westen, womit sich die öffentliche Straße „Feldstraße“ verkürzt und ein 
bislang als Gewerbegebiet und Wirtschaftsweg ausgewiesener Bereich als öffentli-
che Straße festgesetzt wird. Der im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hofacker“ ehe-
mals geplante Wendehammer wurde in dieser Form nicht umgesetzt. 

  

 
Abb. 4: Ausschnitt 4. Änderung Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hofacker“, Dez. 2020 
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Da im UVPG § 7 Abs. 2 Satz 1 des UVPG die standortbezogene Vorprüfung und 
nicht die allgemeine Vorprüfung der UVP-Pflicht geregelt ist, beziehen sich die 
nachfolgenden Angaben auf § 7 Abs. 1 und Anlage 3 des UVPG. 

 

Kriterien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens 

Durch die Erweiterung der Feldstraße (Wendehammer) werden ca. 658 m² Intensiv-
grünland überplant, weitere 248,5 m² bestehen bereits als öffentliche Straße. Die 
Straße ist dabei, soweit technisch möglich, an das bestehende Gelände angepasst. 

Für den durch die öffentliche Verkehrsfläche überplanten Bereich besteht bereits 
Baurecht (Festsetzung eines Gewerbegebiets bzw. öffentlicher Verkehrsfläche im 
Stammplan).   

 

1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben 
und Tätigkeiten 

Der neue Wendehammer dient der Schaffung einer Wendemöglichkeit für LKW Au-
ßerhalb des östlich der Planung liegenden Betriebsgeländes, welches bisher als 
Wendemöglichkeit genutzt wurde. Außerdem wird der bisher im Bebauungsplan 
dargestellte, jedoch nie umgesetzte Wendehammer so platziert, dass ideale Voraus-
setzungen für eine Betriebserweiterung des östlich an die Planung grenzenden Be-
triebs geschaffen werden. Die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche ist Teil 
der 4. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hofacker“, im Rahmen wel-
cher, als Verfahren gem. § 13a BauGB, Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig gelten.  

  

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Rahmen der Errichtung des Wendehammers werden ca. 658 m² Intensivgrün-
land versiegelt. In diesem Bereich wird die natürliche Versickerung des Nieder-
schlagswassers in den Boden verhindert und der Boden verdichtet. Ebenso steht die 
versiegelte Fläche nicht mehr als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zur Verfügung. 
Durch die Versieglung von 658 m² Intensivgrünland ist keine erhebliche Beeinträch-
tigung der Schutzgüter zu erwarten.  

 

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Absatz 1 und 8 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes 

Durch die Errichtung des Wendehammers sind keine Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 
1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu erwarten. Der bei der Maßnahme ent-
stehende Erdaushub wird ordnungsgemäß entsorgt oder für Geländeangleichungen 
im Rahmen weiterer Baumaßnahmen im Gewerbegebiet verwendet. 
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1.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen 

Während der Bauphase können Staub-, Geruchs- oder Lärmemissionen auftreten. 
Diese sind jedoch zeitlich begrenzt. Erhebliche Umweltverschmutzung und Belästi-
gung sind durch das vorliegende Vorhaben nicht zu erwarten. 

 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen 

Ein relevantes Risiko von Störfällen, Unfällen und Katastrophen ist durch den neuen 
Wendehammer und die damit verbundene Betriebserweiterung eines ortsansässigen 
Gewerbebetriebs nicht zu erwarten.  

 

1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit 

Besondere Risiken für die menschliche Gesundheit sind durch den neuen Wende-
hammer nicht zu erwarten.  

  

2.1  bestehende Nutzung des Gebietes 

Der Wendehammer wird auf einer bisher als Intensivgrünland genutzten Fläche er-
richtet sowie teilweise im Bereich einer bestehenden Verkehrsfläche (Feldstraße). 
Die Fläche dient aufgrund ihrer intensiven Nutzung voraussichtlich nicht als Lebens-
raum für geschützte Tier- oder Pflanzenarten und ist bei einem „Rückbau“ zeitnah 
regenerationsfähig.  
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2.2  Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürli-
chen Ressourcen 

In der Umgebung des Plangebiets ist die Art der durch den neuen Wendehammer 
in Anspruch genommenen Fläche (Intensivgrünland) in großem Umfang verfügbar. 
Die Fläche dient aufgrund ihrer Biotopausstattung voraussichtlich nicht als Lebens-
raum für geschützte Tier- und Pflanzenarten und ist nach einem „Rückbau“ zeitnah 
regenerationsfähig.  

 

2.3.1  Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes 

Es sind keine Natura 2000-Gebiete betroffen. 

 

2.3.2  Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Es sind keine Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes betrof-
fen. 

 

2.3.3  Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesna-
turschutzgesetzes 

Es sind keine Nationalparke und Nationale Naturmonumente betroffen. 

 

2.3.4  Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 
26 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Es sind keine Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete betroffen. 

 

2.3.5  Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Es sind keine Naturdenkmäler betroffen. 

 

2.3.6  geschützte Landschaftsbestandteile 

Es sind keine geschützten Landschaftsbestandteile betroffen. 

 

2.3.7  gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Von der Planung sind keine gesetzlich geschützten Biotope oder Biotopkomplexe 
betroffen. 

 

2.3.8  Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellen-
schutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach 
§ 73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach 
§ 76 des Wasserhaushaltsgesetzes 

Gesetzliche Überschwemmungsgebiete, Trinkwasserschutzgebiete und Heilquellen-
schutzgebiet sind nicht betroffen. Sonstige Wasserschutzgebiete oder Risikogebiete 
sind im und um das Plangebiet nicht bekannt. 
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2.3.9  Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind. 

Es sind keine solchen Gebiete betroffen. 

 

2.3.10  Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im 
Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes 

Es sind keine solchen Gebiete betroffen. 

 

2.3.11 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensem-
bles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft wor-
den sind. 

Es sind keine Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder archäologisch 
bedeutende Landschaften im Plangebiet bekannt (Nachrichtliches Verzeichnis der 
Kulturdenkmäler- Kreis Neuwied). 

 

3.1 Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbesondere, welches geographische 
Gebiet betroffen ist und wie viele Personen von den Auswirkungen voraussichtlich 
betroffen sind 

Umweltauswirkungen der Planung sind im Wesentlichen die nachhaltige Versieg-
lung von ca. 658 m² Intensivgrünland. Ein Teil der Anwohner der Feldstraße ist in-
soweit von der Planung betroffen, dass der Verkehr in das Gewerbegebiet an ihren 
Wohnhäusern vorbeigeführt wird. Eine erhebliche Mehrbelastung durch Verkehrs-
lärm für die Anwohner ist durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten. Wäh-
rend der Bauarbeiten werden kurzzeitig voraussichtlich Lärm-, Geruchs- und Stau-
bemissionen verursacht. Diese Auswirkungen sind durch die zeitliche Begrenzung 
auf die Bauarbeiten als nicht relevant zu bewerten. 

  

3.2 grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Es sind keine grenzüberschreitenden Auswirkungen zu erwarten. 

 

3.3 Schwere und der Komplexität der Auswirkungen 

Die in 3.1 aufgeführten Auswirkungen sind als nicht schwer oder planungsrelevant 
einzustufen. Außerdem sind keine komplexen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu 
erwarten. 

 

3.4 Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 

Die Versieglung von ca. 658 m² Grünland sowie die Verdichtung des Bodens  las-
sen sich bei der Errichtung der Straße nicht vermeiden. Es ist jedoch nicht zu erwar-
ten, dass daraus erhebliche negative Auswirkungen resultieren. Die Auswirkungen 
auf die Anwohner im Umfeld (Veränderung im Landschaftsbild, potentiell mehr Ver-
kehr in das Gewerbegebiet durch Betriebserweiterung) lassen sich ebenfalls nicht 
vermeiden. 
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3.5 voraussichtlicher Zeitpunkt des Eintretens sowie Dauer, Häufigkeit und Umkehr-
barkeit der Auswirkungen 

Die Erzeugung von Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen ist auf die Phase der 
Bauarbeiten beschränkt. Die Versiegelung der Fläche und die Auswirkungen auf die 
Anwohner durch die geplante Betriebserweiterung eines ortsansässigen Betriebs 
sind von unbestimmter Dauer. Die durch das Vorhaben bedingten Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch sind zwar nicht Umkehrbar, jedoch auf die Dauer der 
Nutzung der Straße beschränkt.  

 

3.6 Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehen-
der oder zugelassener Vorhaben 

Die Auswirkungen des Wendehammers stehen im Zusammenhang mit den Auswir-
kungen der geplanten Betriebserweiterung. Die Errichtung des Wendehammers ist 
Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Betriebserweiterung.   

Für den durch die öffentliche Verkehrsfläche überplanten Bereich besteht bereits 
Baurecht (Festsetzung eines Gewerbegebiets bzw. öffentlicher Verkehrsfläche im 
Stammplan). 

 

3.7 Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern 

Die beschränkte Fläche, die im Gewerbegebiet Hofacker zur Erweiterung der ge-
werblichen Bebauung zur Verfügung steht, begrenzt gleichsam das Erweiterungspo-
tenzial des ortsansässigen Betriebs und das dadurch entstehende Verkehrsaufkom-
men. Weiterhin wird das anfallende Niederschlagswasser ordnungsgemäß 
abgeleitet.  

 

Fazit / Einschätzung der Erheblichkeit 

Auf Grundlage der vorgenannten Einschätzungen der Auswirkungen auf die Schutz-
güter sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch die Errichtung der 
neuen Straße (Wendehammer) nicht zu erwarten, insbesondere, da keine hochwer-
tigen und/oder naturschutzrechtlich geschützten Flächen oder Biotope betroffen 
sind. Die potentiellen Auswirkungen auf die Schutzgüter haben bei ca. 658 m² ein 
geringes Ausmaß, keinen dauerhaft grenzüberschreitenden Charakter, sind nicht 
komplex und potentiell reversibel. Im Fall der vorliegenden Planung sind keine er-
heblichen Umweltauswirkungen zu erwarten und nach der Prüfung der zuvor Ge-
nannten Kriterien nach Anlage 3 UVPG keine Pflicht zu einer Umweltverträglich-
keitsprüfung begründet. Es besteht somit kein erkennbarer Ausschlussgrund für ein 
Verfahren nach § 13a BauGB. 
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C. Erläuterung der Planung 

1. Bestand 

 
Abb. 5: Luftbild (Quelle: geoportal.rlp.de) 

Im Plangebiet befinden sich Verkehrsflächen, Gewerbeflächen, verkehrsbegleitende 
Grünflächen und Intensivgrünland.  

2. Planungsalternativen 

Eine Alternative wäre, den Bebauungsplan nicht zu ändern, mit der Folge, dass die 
bestehende Wendeanlage, welche nach Darstellung im derzeit rechtswirksamen Be-
bauungsplan nicht mehr den Anforderungen an die Funktionsfähigkeit einer solchen 
Anlage entspricht, unzureichend Platz für das Wenden von Lastzügen und Sattelzügen 
bieten würde. Ein besser geeigneter Standort für die geplante Wendeanlage steht 
nicht zur Verfügung. Zudem wäre ohne Änderung des Bebauungsplanes die Umset-
zung des nachfolgend beschriebenen Vorhabens nicht möglich.   

3. Bauvorhaben 

Das östlich der geplanten Änderung liegende Unternehmen plant eine Erweiterung 
in westliche Richtung und die Errichtung eines Parkplatzes. Damit kann die im Stamm-
plan festgesetzte Verkehrsfläche verkürzt und die erforderliche Wendeanlage um ca. 
60 m in westliche/südwestliche Richtung verlagert werden. Die nicht mehr erforderli-
che Verkehrsfläche aus der 1. Änderung wird als Gewerbefläche festgesetzt. Zudem 
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wird eine vormals Richtung Norden vorgesehene Wirtschaftswegeverbindung eben-
falls als Gewerbefläche festgesetzt. Die Baugrenzen werden an die Lage der neuen 
Wendeanlage angepasst. 

 
Abb. 6: Auszug aus der Planung der neuen Straße und Wendeanlage vom 29.09.2020 Planungsbüro 
Dittrich 

 

Abb. 7: Auszug aus der Vorhaben-/ Parkplatzplanung vom 25.09.2020 (Planungsbüro Dittrich) 
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4. Flächenbilanz 

Gesamtfläche ca.   3152 m² 

GE (überbaubare Flächen) ca.      1557 m² 

GE (nicht überbaubare Flächen)                   ca.          689 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche  ca.   906 m² 

5. Erschließung 

Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt über die vorhandene Zufahrtsstraße 
„Feldstraße“, welche an die Kreisstraße K122 angebunden ist.  

6. Naturschutz und Landschaftsbild 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Grund der Änderung des Bebauungs-
plans zu erwarten sind, gelten gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 1a 
(3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ungeachtet 
dessen ergeben sich durch die Änderung des Bebauungsplanes gegenüber dem 
Stammplan von 1996 keine Zulässigkeit von zusätzlichen Eingriffen in Boden, Natur 
und Landschaft.  
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D. Erläuterung der Planung und Begründung 

Art der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen des Stammplanes für die Ordnungsbereiche 3c und 3d behalten 
ihre Gültigkeit. 

Im Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung „Gewerbegebiet“ (GE) nach § 8 
BauNVO festgesetzt.  

Als Art der Betriebe und Anlagen sind im Ordnungsbereich 3c gem. Stammplan „(…) 
Betriebe und Anlagen wie Maschinenfabriken, Härtereien, Pressereien, Zim-mereien, 
Autobusunterenehmen, Brotfabriken, Mühlen für Nahrungs- und Futtermittel und Be-
triebe mit gleichartiger Emissionstätigkeit zulässig (…) (§1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO).“ 

Als Art der Betriebe und Anlagen sind im Ordnungsbereich 3d gem. Stammplan „(…) 
Betriebe und Anlagen wie Speditionen, Emaillieranlagen, Schwermaschinen-bau, 
Stab- oder Drahtziehereien, Anlagen zum Abfüllen und Verpacken von Glas-flaschen 
zur fabrikmäßigen Nahrungsmittelverarbeitung, zur Herstellung von Bol-zen, Nägeln, 
Schrauben, zum Brennen keramischer Erzeugnisse und Betriebe mit gleichartiger 
Emissionstätigkeit zulässig (…) (§1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO).“ 

 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen des Stammplanes für die Ordnungsbereiche 3c und 3d behalten 
ihre Gültigkeit. 

„In den Ordnungsbereichen 3a bis 3d ist eine Baumassenzahl von maximal 8,0 fest-
gesetzt.“ 

 

Baugrenzen 

Im Plangebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch die Festsetzung 
von Baugrenzen bestimmt.  
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E. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Schutzgut Mensch 

Aus der Planung ergeben sich keine relevanten oder nachteiligen Auswirkungen auf 
den Menschen. Die vorliegende Änderung bezieht sich auf die Umwidmung von bis-
her als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen zu öffentlichen Verkehrsflächen sowie 
bislang als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzte Flächen zu Gewerbegebiet.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Aufgrund der Planung sind die Schutzgüter Tiere und Pflanzen nicht beeinträchtigt. 
Eine Entfernung von Gehölze ist im Rahmen der Umsetzung der Planung nicht not-
wendig. Im Rahmen der Änderung werden 3 im Stammplan vorgesehene Gehölz-
pflanzungen überplant. Die textlichen Festsetzungen des Stammplans sehen unter 
„11. Pflanzungen zur Straßenbegrünung (§9 (1) Ziff. 25a BauGB)“ die Pflanzung von 
Straßenbäumen vor. Da sich die Fläche der öffentlichen Verkehrsstraße um ca. 60 m 
verkürzt, sind im Bereich der Wendeanlage keine Gehölzpflanzungen festgesetzt. 

Schutzgüter Boden und Wasser 

Aus der Planung ergeben sich keine relevanten oder nachteiligen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Boden und Wasser. Im Rahmen der Betriebserweiterung und Bau 
eines Parkplatzes werden Flächen versiegelt, was in ähnlichem Ausmaß durch die 
Umsetzung des Stammplanes zu erwarten gewesen wäre. Dieser Eingriff gilt gem. § 
13a (2) Nr.4 BauGB als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt und zulässig.  

Schutzgut Klima/Luft 

Die Auswirkungen auf das Lokalklima durch Flächenversieglung gelten gem. § 13a 
(2) Nr.4 BauGB als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt und zulässig.  

Schutzgut Landschaft 

Auch die Eingriffe in die Landschaft gelten bei Verfahren nach § 13a Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. Wegen der westlich, südlich und östlich vorhandenen Bebau-
ung sind keine großräumigen Auswirkungen auf die Landschaft zu erwarten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Es liegen keine Anhaltspunkte für Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet vor. 

Wechselwirkung der Schutzgüter 

Das Plangebiet wurde bereits weitgehend so verändert (Verkehrsflächen, Intensiv-
grünland), dass es keine natürlichen oder naturnahen Wechselbeziehungen zwischen 
den Schutzgütern mehr gibt.  
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Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes im Plangebiet 

Entwicklung ohne Bebauungsplanänderung  

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes sind Flächenversieglungen in ähnlichem 
Ausmaß wie auf Grundlage der vorliegenden Planung zu erwarten. 

Entwicklung mit Bebauungsplanänderung  

Mit Bebauungsplanänderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die geplante Nutzung geschaffen.  
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